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Stand: August 2010 

Durchführungsbestimmungen  
 

A, B + C Junioren  Kreispokal 
 

1. Die Spiele sind nach dem Spielplan und den Pokalbestimmungen (s. Satzung SHFV, 
Anhang Seite 122 und 123, Pokalbestimmungen für die Jugend) durchzuführen. 

 
2.  Bei den Pokalspielen kommt nur der § 11 der Jugendordnung zur Geltung. 

 
3. Teilnahmeberechtigt sind nur 1.Mannschaften 

 
4. Neue Spieler, die eine Spielberechtigung für Freundschaftsspiele haben, sind auch im 

Pokalwettbewerb spielberechtigt. 
 
5. Spielverlegungen sind rechtzeitig (7 Tage vorher) und nur schriftlich oder per E-Mail an 

den Staffelleiter zu richten. 
 

6. Klassentiefere Mannschaften haben in allen Spielen Heimrecht. 
 Das Finale findet auf neutralem Platz statt und wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

7. Kann ein Verein seinen Platz nicht stellen, so ist beim Gegner anzutreten, Es sei denn, 
der Verein stellt einen Ausweichplatz beim Nachbarverein. Dieses muss dem Staffelleiter 
jedoch rechtzeitig mitgeteilt werden, damit der Gegner und der SR-Ansetzer informiert 
werden können.  

 
8. Der Spielbetrieb wird im DFBnet erstellt und dargestellt. Die hier erstellten Spielpläne      

werden noch einmal per Email an die Vereine verschickt, sind aber auch von den 
Vereinen  im DFBnet anzufordern. Die Heimvereine werden verpflichtet, die Ergebnisse 
für die Spiele in der Woche (Montag – Freitag) spätestens  eine Stunde nach Spielende 
bzw. für die Spiele am Samstag/ Sonntag spätestens bis 18.00 Uhr (bei späterer 
Anstoßzeit eine Stunde nach Spielende) ins DFBnet einzugeben. Ansonsten werden 
OG erhoben. 18:00 Uhr ist Meldeschluss im DFBnet. Kontrollen durch den DFBnet 
Beauftragten werden durchgeführt. 

9. Spielberichte sind gemäß Satzung und Ordnung des SHFV am Spieltag an den 
zuständigen Staffelleiter abzuschicken. 

 
10. In allen Altersklassen werden SR angesetzt.  
 
11. Es gilt der Gebühren- und Ordnungsgeldkatalog des SHFV / KFV Ostholstein. 

 
gez.                                                
KJA - KFV OH 


